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Berlin, 24.11.2022 

 

Der Gesetzesentwurf zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren soll am 

28.11.2022 im Innenausschuss des Bundestages diskutiert werden. Geplant ist, dass das Gesetz zum 

Januar 2023 in Kraft tritt.  

Der Gesetzentwurf wurde ohne eine vorangegangene zivilgesellschaftliche Debatte vom 

Bundesministerium des Inneren und für Heimat eingebracht und er enthält auch in geänderter Fassung 
– nach den kritischen Stellungnahmen durch anwaltliche und Nichtregierungsorganisationen und 

Verbände – noch zahlreiche Einschränkungen verfahrensrechtlicher Garantien von Asylsuchenden. 

Einhellige Meinung dieser Stellungnahmen war, dass der vorgelegte Gesetzesvorschlag zu einer 

erheblichen Verzögerung der Asylverfahren und zu einer massiven Einschränkung im Rechtsschutz 

führen wird. 

 

Dem entscheidenden Grund für die Länge der Asylverfahren, nämlich der mangelhaften behördlichen 

Verfahren und Entscheidungspraxis, wird mit dem Gesetz nicht begegnet. Auch nach der Statistik des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden im Jahr 2021 wieder lediglich 33,1% der 

Klageverfahren negativ – also klageabweisend – entschieden. Auf der Verwaltungsebene bedarf es 
daher einer deutlichen Qualitätsverbesserung. 

Darüber hinaus findet der Gesetzesvorschlag auch keine Lösung für den fundamentalen Missstand und 

die grundlegende Ursache für die Verfahrensdauer der Asylgerichtsverfahren: Das BAMF tritt im 

gerichtlichen Verfahren in aller Regel nicht auf. Prozesserklärungen sind dann tatsächlich nicht möglich, 

oft sieht auch die interne Weisungslage des BAMF vor, dass trotz gerichtlichen Hinweises weder 

Abhilfeentscheidungen erlassen noch der Verzicht auf mündliche Verhandlung erklärt werden. Dies 

führte z.B. in den gerichtlichen Asylverfahren zu langer Dauer und verhinderte systematisch die 

Verkürzung der Verfahren.  

 
Nachdem die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag noch angekündigt hatte, Asylverfahren „fair, 

zügig und rechtssicher“ zu gestalten, steht nunmehr eine Beschneidung von Verfahrens- und 

Prozessrechten zulasten von Asylsuchenden im Mittelpunkt. Diese weitere Aushöhlung des Asylrechts, 

die offensichtlich als Ausgleich für die Implementierung des – zudem noch unzureichenden – 

Chancenaufenthaltsrechts im Schnellverfahren durchgesetzt werden soll, ist nicht hinnehmbar. 

 

Zu den Änderungen im Einzelnen: 

 

1. Das Gesetzesvorhaben wird mit Sicherheit zu einer Verlängerung der Asylverfahren führen. 
• Dem BAMF wird die Möglichkeit eingeräumt, eine Entscheidung im Asylverfahren bis zu 21 

Monate (bisher 6 Monate) aufzuschieben, wenn im Herkunftsland eine „ungewisse 

Lage“ besteht. Die Regelung lässt offen, wann eine solche Lage vorliegt und eröffnet dem BAMF 

die Möglichkeit, Entscheidungen zu Lasten der Schutzsuchenden fast zwei Jahre aufzuschieben. 

Unserer Erfahrung nach betrifft dies vor Allem entscheidungsreife Fälle, die das BAMF nicht 

entscheiden möchte, da es politisch nicht opportun ist. Es besteht hier gar keine 

Regelungsnotwendigkeit. Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit und die Behörde nutzt dies 

umfassend, zu temporären Entscheidungsstopps, gegenwärtig etwa in Bezug auf die Russische 

Föderation. Weiter entscheidet das BAMF bspw. bis jetzt keine älteren Asylanträge von 

Ukrainer*innen, deren Antragsteller*innen nicht der § 24 AufenthG-Regelung unterfallen. 
Auch im Falle von Afghanistan führte die Regierungsübernahme durch die Taliban zunächst zu 

einem Entscheidungsstopp. Abschiebungsverbote erteilte das BAMF erst flächendeckend, als 
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klar wurde, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit deren Voraussetzungen weit überwiegend 

gegeben sieht. Die Neuregelung würde diese verfahrensverzögernde Praxis noch adeln und 

somit ausweiten.  

 

• Dass bei Folgeanträgen das Vorliegen von Abschiebungsverboten nicht mehr geprüft werden 

soll, verstößt gegen das aus Art. 3 EMRK, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 19 Abs. 4 GG entspringende 

Gebot, Abschiebungsverbote von Amts wegen in jeder Lage eines Verfahrens zu prüfen. Diese 

vorgeschlagene Regelung verursacht einen Prüfungsausfall und wird unmittelbar zu einem 
sprunghaften Anstieg des Stellens von Eilrechtsschutzanträgen vor Gericht führen. Das Gesetz 

führt also direkt zu mehr als zu weniger Verfahren.  

 

• Ein im laufenden Klageverfahren gegen eine Unzulässigkeitsentscheidung erlassener Bescheid 

des BAMF, mit dem ein Asylantrag als unbegründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt 

wird, wird automatisch (ohne geäußertes Klagebegehren) in das Klageverfahren einbezogen. 

Dies ist ein Widerspruch zum Grundsatz der Dispositionsmaxime und führt zu 

Rechtsunsicherheit. Denn mit Aufhebung des Unzulässigkeitsbescheids dürfte sich das 

Klageverfahren erledigen. Es soll ein gesetzlicher Austausch von Streitgegenständen 
eingeführt werden. Dies führt zu unnötigen, ungewollten und noch längeren 

Gerichtsverfahren. Auch entfällt dadurch nicht die Pflicht des BAMF eine volle inhaltliche 

Anhörung durchzuführen, die jedoch vor Erlass eines Bescheids erfolgen sollte. 

 

• Zudem führt das Gesetz eine spezielle »Tatsachenrevision« durch das 

Bundesverwaltungsgericht ein und beschränkt zugleich die Revisionsmöglichkeiten für 

Betroffene. Das Bundesverwaltungsgericht soll nun zu bestimmten Tatsachenfragen 

einheitlich entscheiden. Eine Leitentscheidung kann aber für eine Vielzahl an Sachverhalten 
gar nicht verbindlich sein, da diese oft entscheidungserhebliche, individuelle Unterschiede 

aufweisen. Weiterhin kann eine solche Leitentscheidung nicht über eine längere Zeit 

verbindlich sein, da entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 

Asylverfahren bei volatiler Lage im Herkunftsland stets tagesgenau zu prüfen ist. So kann bei 

Veröffentlichung einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts die Situation, die der 

Entscheidung zugrunde lag, bereits völlig verändert sein. Statt einer Entlastung der Gerichte 

ist daher eine erhöhte Belastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, insbesondere des 

Bundesverwaltungsgerichts, zu erwarten. 

 

2. Die anwaltliche Vertretung wird stark eingeschränkt. 
• Im Asylklageverfahren vor dem Verwaltungsgericht gestellte Befangenheitsanträge gegen 

einzelne Richter*innen sollen nicht mehr dazu führen, dass die Verhandlung bis zur 

Entscheidung zu unterbrechen ist. 

Der diesen Vorschlägen offenbar zugrundeliegende Vorwurf an die Rechtsanwält*innen, sie 

würden durch Befangenheitsanträge Verfahren verzögern (wollen), entbehrt jeglicher 

empirischen Grundlage. Befangenheitsanträge werden stets mit Bedacht, nur bei Anlass und 

daher sehr selten gestellt. Eine kleine Umfrage unter im Migrationsrecht tätigen Kolleg*innen 

hat ergeben, dass ein solcher Antrag nur in absoluten Ausnahmefällen - und nicht selten dann 

erfolgreich - gestellt wird. Es besteht kein Anlass zu weiterem asylrechtlichen Sonderrecht. 
 

Im Ergebnis zementiert und befördert das Gesetz den bereits jetzt erheblichen Unterschied zwischen 

Rechtsschutz suchenden Asylsuchenden und in anderen Lebensbereichen Rechtsschutzsuchenden und 

schafft ein Zweiklassenrecht. An der Empirie, dass sehr viele Entscheidungen des BAMF durch die 

Verwaltungsgerichte mindestens teilweise aufgehoben werden, wird das Gesetz nichts ändern. 

Behördeninterne Controllingprozesse, weiterführende Schulungen der Mitarbeiter*innen, bessere 

Qualitätsstandards für Sprachmittelnde im Verfahren, Ressourcenausbau, Erweiterung der 

Berufungszulassungsgründe, die zu einer Verbesserung der Entscheidungspraxis und schließlich auch 

zu einer Beschleunigung und Entlastung auch der Verwaltungsgerichte führen würden, suchen wir 
vergebens. Die Notwendigkeit und Wirksamkeit der angestrebten Gesetzesänderungen lassen sich 
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empirisch nicht belegen. Unsere Erfahrung mit dem Asylverfahren ergibt, dass eine Verbesserung der 

Qualität der Entscheidung des BAMF und der Asylverfahren im oben genannten Sinne viel eher zur 

Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren führen würden als für die Gruppe der Asylsuchenden 

rechtsstaatliche Standards stetig abzubauen und das Recht auf Asyl zu beschränken. 

 

Für weitere Infos: 

https://www.rav.de/publikationen/mitteilungen/mitteilung/referenten-entwurf-eines-gesetzes-zur-

beschleunigung-der-asylgerichtsverfahren-und-asylverfahren-896  

https://www.brak.de/fileadmin/05_zur_rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-
deutschland/2022/stellungnahme-der-brak-2022-43.pdf 

https://anwaltverein.de/de/newsroom/beschleunigung-von-asylgerichts-und-asylverfahren 
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